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Gerichts-  und Grundherrschaft Uttigen  wird 1428 verkauft  

Am 9. Januar 1428 verkauft e Heinrich (IV.) von Bubenberg die Herrschaft Uttigen 
mit alle m Zubehör für 800 Rheinische Gulden  an Niklaus (I.) von Diesbach   

 

Zwei bedeutende Berner Familien  

Zwei namhafte Vertreter aus der führen-
den Oberschicht Berns besiegelten den 
Verkauf der Herrschaft Uttigen. 

Vorderseite der Urkunde  von 1428  

 

Staatsarchiv Kanton Bern, FA von Diesbach 28 

 
Heinrich (IV.) von Bubenberg und 
Niklaus (I.) von Diesbach waren zwei 
Persönlichkeiten, die das wirtschaft-
liche, soziale und politische Leben der 
Stadt Bern massgeblich prägten. 

Machtverschiebungen  

Im Zuge der sozialen Umwälzungen 
des 15. Jahrhunderts verloren die alten 
Adelsgeschlechter (von Bubenberg) an 
wirtschaftlicher Macht und Aufsteiger 
aus Handwerk und Handel (von Dies-
bach) trat an ihre Stelle. 

Wer war  der Verkäufer?  

Der altadlige Ritter Heinrich  (IV.) von 
Bubenberg  (1407-1464) war der Ver-
käufer der Herrschaft Uttigen. Er war 
der Sohn von Heinrich von Bubenberg 
(III.) und Petrissa von Ringgenberg. Um 

1420 heiratete er die hochadlige Anna 
von Rosenegg. 

Heinrich (IV.) war Freiherr zu Spiez, 
Herr zu Schadau, Mannenberg, 
Wartenfels und Uttigen. Er gelangte 
1422 in den Kleinen Rat der Stadt Bern 
und war von 1425 bis 1431 Landvogt in 
Aarberg und von 1426 bis 1430 
Schultheiss in Thun. 1438 erwarb er die 
Ritterwürde.  

An Ostern 1447 wurde Heinrich an die 
Spitze der Stadt Bern gewählt. Bis 1464 
war er sechsmal Schultheiss von Bern. 

Ritter Heinrich von Bubenberg  (IV.) Anführer der 
Berner Truppen im Gefecht gegen die Freiburger  

 

Auszug aus Spiezer Bilderchronik (um 1485/86) von 
Diebold Schilling 

Heinrich (IV.) von Bubenberg besass 
ausgedehnte Besitztümer (Güter und 
Herrschaftsrechte). U.a. Alprechte im 
Hasli- und Diemtigtal, die Kirchensätze 
von Spiez und Einigen und die Herr-
schaften Spiez, Strättligen mit 
Reutigen, Thierachern, Wattenwil, 
Radelfingen und Uttigen. 

Sein Sohn war der berühmte Adrian von 
Bubenberg (I.), der Verteidiger von Mur-
ten. 

Wirtschaftliche Schwierigkeiten ? 

War der Verkauf der Gerichtherrschaft 
Uttigen im Jahr 1428 bereits ein Vor-
bote kommender wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten der Bubenbergs? 

Jedenfalls geriet die Familie von 
Buben-berg in der zweiten Hälfte des 
15. Jahr-hunderts angesichts der 
tiefgreifenden ökonomischen und 
sozialen Umschicht-ungen - und wohl 
auch wegen ihres grossen Aufwandes 
im Dienste der Stadt Bern - zunehmend 
in wirtschaft-liche Schwierigkeiten und 
musste weite Teile ihrer Güter 
veräussern. 

Wer war  der Käufer?  

Der briefadlige Patrizier Ritter Niklaus  
(I.) von Diesbach  (um 1370-1436) war 
der Erwerber der Herrschaft Uttigen. 

Niklaus v. Diesbach wurde auch Clewi, 
Claus oder Hans sowie aufgrund seines 
ursprünglichen Berufs auch Gold-
schmied genannt. 

Niklaus wurde 1412 in Bern einge-
bürgert.  

Ab 1425 sass Niklaus im Berner Rat der 
Zweihundert und von 1422 – 1436 im 
Kleinen Rat, dem wichtigsten Gremium 
der Stadt. 

Kein alter Adel  

Die Familie von Diesbach entstammte 
keinem auf dem Land begüterten Adels-
geschlecht, sondern war wie viele 
ande-re Aufsteigerfamilien Berns 
ursprüng-lich im Handwerk und im 
Handel tätig. 

Obwohl die Haus-Chronisten der von 
Diesbachs versuchen, eine direkte Ab- 

Ritter Niklaus von Diesbach (I.) um 1370 – 1436 

 

Collection du Musée des Suisses dans le Monde, 
château de Penthes, Genève 

stammung vom alten Zweig der Dies-
bachs herzuleiten, lässt sich für den 
jüngeren Zweig der Familie keine 
direkte Abstammung von der Linie der 
alten Diesbach nachweisen. 

Stammsitz der alten Diesbach zer-
stört  

Der Stammsitz der alten Diesbach, die 
Burg Diessenberg auf dem Bürglen (ein 
Vorberg der Falkenfluh oberhalb von 
Brenzikofen) wurde bereits 1331 von 
den Bernern zerstört. Das alte Uradels-
geschlecht von Diesbach ist mit 
Johannes von Diesbach um 1390 aus-
gestorben. 

Eine eigenwillige Persön lichkeit  

Bei dem um 1370 geborenen Niklaus 
(I.) von Diesbach – dem Stammvater 
des jüngeren Diesbachzweiges – 
handelte es sich um eine eigenwillige 
Persön-lichkeit, die sich nicht um 
Konventionen kümmerte. Seine Mutter 
beschloss des-halb, den «frächen 
Jüngling» nach dem Tod ihres 
Ehemannes in die Obhut ihrer Cousine 
zu geben. Diese sollte den Halbwaisen 
ehrbar aufziehen 
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Ausbildung in Frankreich 

Gegen den ausdrücklichen Willen 
seiner Ziehmutter begab sich Niklaus 
ins Königreich Frankreich und erlernte 
dort zuerst den Beruf des Gold-
schmieds. Gleichzeitig lernte er auch, 
mit Handelsgeschäften umzugehen. 
Damit schuf er sich die Basis für seine 
spätere Karriere als Leinenhändler, 
Bankier und Bergbauunternehmer (im 
Haslital).  

Die Ausbildung zum Goldschmied er-
öffnete ihm die Möglichkeit, mit Edel-
metallen zu handeln und seine Ge-
winne in lukrative Kreditgeschäfte zu 
investieren. 

Reichster Berner 

Es gelang ihm, ein grosses Vermögen 
aufzubauen, welches ihn zum reichsten 
Berner machte. Niklaus (I.) verkörperte 
den für das 15. Jahrhundert charakter-
istischen, in Bern jedoch noch nicht 
bekannten Typus eines internationalen 
Fernhandelskaufmanns.  

Mitbegründer der Diesbach-Watt-
Gesellschaft   

Zusammen mit den St.Gallern Hugo 
und Peter Watt gründete er in den 
1420er-Jahren die Diesbach-Watt-
Gesellschaft, die grösste 
Handelsgesellschaft im süddeutschen 
Raum. Die Gesellschaft verfügte schon 
bald über umfassendes Handelsnetz, 
das von Spanien bis nach Polen 
reichte. Wichtigste Einnahme-quelle 
war der Handel mit Leinen. 

Twingherrschaft bringt Junkertitel  

Wie alle neureichen Aufsteiger in Bern 
versuchte auch Niklaus, in die Reihen 
des Adels aufzusteigen. Mit dem 
Erwerb von Twingherrschaften auf dem 
Land konnte der Aufstieg in die 
ökonomische und politische 

Führungsgruppe der Stadt Bern 
besiegelt werden und es durfte der 
Junkertitel geführt werden. 

Erwerb von Twingherrschaften 

1427 kaufte Niklaus (I.) die halbe Twing-
herrschaft Diessenberg (Oberdiess-
bach) und versuchte damit an eine 
uradelige Abstammung anzuknüpfen. 
Ebenso erwarb er 1425 Teile von 
Kiesen, Oppligen und Stalden i.E.). Am 
9. Januar 1428 kaufte Niklaus die kleine 
Grund- und Gerichtsherrschaft Uttigen.  

Kauf eines adligen Wappenbriefs 

Niklaus (I.) von Diesbach liess sich am 
4. April 1434, zwei Jahre vor seinem 
Tod, für teures Geld von Kaiser 
Sigismund einen Wappenbrief aus-
stellen. Damit ebnete der Kaufmann 
seinen Söhnen den Weg für den 
Aufstieg in den Adelsstand und zu den 
höchsten Ämtern und Würden Berns. 

Neues Wappen markiert Aufstieg 

In der Zeit vor seiner Nobilitierung zeig-
te das Wappen Niklaus (I.) von Dies-
bachs eine gegen oben offene Mond-
sichel (Halbmondwappen). Um den 
Makel nicht-adliger Herkunft zu tilgen, 
übernahm Niklaus anstelle seines alten 
Wappens 1434 das prächtige Emblem  
Neues Wappen des Niklaus (I.) von Diesbach 

 
der zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
ausgestorbenen Grafen von Kyburg 
und stellte sich damit selbstbewusst in 
deren Nachfolge.  

Die Bernerlinie der von Diesbachs starb 
1917 aus. Die zwei katholischen - nach 
der Reformation - nach Fribourg und 
Frankreich ausgewanderten Familien-
zweige bestehen noch heute.

Das neue Diesbach-Wappen mit den 
kyburgischen Löwen wurde 1943 von 
der Gemeinde Oberdiessbach über-
nommen. 

Wappen der Gemeinde Oberdiessbach

Blasonierung des Wappens: In Schwarz ein goldener Zick-
zack-Schrägrechtsbalken beseitet von zwei schreitenden 

goldenen Löwen

Ob Ritter Niklaus (I.) von Diesbach mit 
der Herrschaft Uttigen glücklich wird, 
werden wir in einem der nächsten 
Artikel erfahren.  

Andreas Luginbühl
andreas.luginbuehl@gmx.ch

Quellen- und Literaturverzeichnis beim Autor 

Glossar: 

Gerichtsherrschaft ist ein historischer Begriff für das Recht eines Grundherrn, Gericht zu halten. Diejenige 
Person, die dieses Recht besaß, wurde Gerichtsherr genannt. 

Grundherrschaft ist die vom Mittelalter bis zum Jahr 1848 vorherrschende rechtliche, wirtschaftliche und soziale 
Besitzstruktur des ländlichen Raumes und bedeutet die Ausübung von Macht durch einen Grundherrn über Land 
und Leute. Viele Herrschaftsrechte sind mit der Grundherrschaft verknüpft, insbesondere aber Twing und Bann als 
herrschaftliche Gebots- und Zwangsgewalt im Dorf- und Gerichtsbezirk. Mit der Grundherrschaft war ursprünglich 
die Niedergerichtsbarkeit verbunden.

Grundherr war in der Regel ein Angehöriger der ersten zwei Stände (Adel oder Klerus). Er war nicht nur 
Grundeigentümer, sondern übte zumeist mit entsprechenden Verwaltern auch weitreichende Verwaltungs- und 
Gerichtsfunktionen aus. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung befand sich in Abhängigkeit von einem 
Grundherrn.

Herrschaftsrechte stellten im Mittelalter Vermögenswerte dar, die fast ungehindert geteilt, vererbt, getauscht, 
verpfändet, geschenkt oder veräussert werden konnten. Dies verlieh ihnen den Charakter von privatem Eigentum. 
Sie waren keiner Verjährung unterworfen, und viele bestanden bis zur Ablösung der Feudallasten im 19. 
Jahrhundert. Herrschaftsrechte umfassten sowohl die Schutzrechte und Schutzpflichten einer Herrschaft 
gegenüber den ihr Unterstellten als auch das Recht der Herrschaft auf Abgaben (Feudallasten) und Steuern in 
Naturalien oder Geld sowie auf Dienste zur Abgeltung des herrschaftlichen Aufwands.

Hohe Gerichtsbarkeit (Blutgericht) beinhaltet die Rechtsprechung über schwere Verbrechen oder bedeutende 
Strafsachen, den «causa maiores» unter diese fielen Verbrechen wie Mord, schwere Körperverletzung, 
Brandstiftung, Notzucht oder auch Raub. Sie konnten mit der Todesstrafe oder der Verstümmelung des Körpers 
bestraft werden.

Niedere Gerichtsbarkeit ist ein Begriff aus dem mittelalterlichen Rechtswesen. Das Gericht befasst sich mit 
geringeren Delikten des Alltags (z.B. Vermögendelikte oder kleinere Diebstähle) sie wurden mit Geldbussen und 
leichteren Körpertrafen sühnbar geahndet. Sie werden deshalb «causa minores» genannt.

Twing und Bann bezeichnet seit dem 13. Jahrhundert als rechtssprachliche Paarformel die herrschaftliche Gebots-
und Zwangsgewalt im Bereich der Niederen Gerichtsbarkeit, d.h. die Rechte eines Grundherrn, Gebote und Verbote 
zu erlassen (Mittelhochdeutsch twine = Zwang, Gewalt; ban = Gebot). In der Regel bedeutet Twing und Bann die 
Dorfherrschaft.

Twingherren waren Inhaber von Privatherrschaften auf dem Land. Sie lebten meist als Junker in der Stadt, 
verfügten aber über ausgedehnte Grund- und Gerichtsherrschaften auf dem Land.

Rheinische Gulden: Im späten Mittelalter war der Rheinische Gulden die regionale Goldwährung. Er war nicht nur 
im Machtbereich des Rheinischen Münzvereins, sondern für das gesamte Deutsche Reich von grösster Bedeutung.
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Vereinsleben 

Aare-Cup Fem 2024 
Vom 6. bis 8. September 2024 kommt es in Uttigen zum 
internationalen Kräftemessen im Frauen-Rollhockey. In der 
Rollhockey-Halle Grüeneblätz vom RSC Uttigen spielen Top 
Teams aus der Schweiz, Deutschland, Spanien und die 
Nationalmannschaft der Niederlande ein 
Freundschaftsturnier als Saisonvorbereitung. Mit dem RSC 
Uttigen und dem deutschen SC Bison Calenberg sind gar 
zwei amtierende Landesmeisterinnen am Turnier dabei. Es 
darf mit spannenden, leidenschaftlichen Spielen gerechnet 
werden. Und das Beste: der Eintritt ist frei und es gibt eine 
Festwirtschaft sowie abends Barbetrieb. 
 

Teilnehmende Teams 

• Nationalteam Niederlande 
• RHC Diessbach: Playoff-Teilnehmerinnen der Saison 2023/2024 
• RHC Gipf-Oberfrick: Final-Four- (Cup-Endrundenturnier) sowie Playoff-Teilnehmerinnen der Saison 

2023/2024 aus dem Aargau 
• RSC Uttigen: Schweizermeisterinnen sowie Final-Four-Finalteilnehmerinnen der Saison 2023/2024 
• SC Bison Calenberg: Deutsche Meisterinnen der Saison 2023/2024 aus Niedersachsen 
• UE Horta: Spanisches Team aus der Primera Catalana 

Spielplan (kurzfristige Änderungen vorbehalten) 

Freitag, 6. September 2024: 
19:00 Uhr        RSC Uttigen – RHC Diessbach 
20:15 Uhr        RHC Gipf-Oberfrick – UE Horta  
Samstag, 7. September 2024: 
09:00 Uhr        SC Bison Calenberg – Nationalteam Niederlande 
10:15 Uhr        RSC Uttigen – RHC Gipf-Oberfrick 
11:30 Uhr        RHC Diessbach – SC Bison Calenberg 
12:45 Uhr        Juniorenmatch U9/U11 

14:00 Uhr        UE Horta – Nationalteam Niederlande 
15:15 Uhr        SC Bison Calenberg – RSC Uttigen 
16:30 Uhr        RHC Diessbach – UE Horta 
17:45 Uhr        Nationalteam Niederlande – RHC Gipf-Oberfrick 
19:00 Uhr        RSC Uttigen NLA Herren – RHC Pully NLA Herren 
20:15 Uhr        RSC Uttigen – UE Horta 
Sonntag, 8. September 2024: 
09:00 Uhr        Nationalteam Niederlande – RHC Diessbach 
10:15 Uhr        RHC Gipf-Oberfrick – SC Bison Calenberg 
11:30 Uhr        Nationalteam Niederlande – RSC Uttigen 
12:45 Uhr        RHC Diessbach – RHC Gipf-Oberfrick 
14:00 Uhr        UE Horta – SC Bison Calenberg 

 

 Caritas stellt Personen aus dem Kanton Bern  
und der gesamten Zentralschweiz an, die ihre  
Familienmitglieder pflegen: 

• Stundenlohn von CHF 35.–  
• Zahlung von Sozialversicherungen  
•  Beratung durch diplomierte  

Pflegefachperson

Gerne berät Sie die Pflegefachfrau  
Nelli Fontaine persönlich   
Telefon: 041 419 22 27  
caritascare.ch

Lohn für pflegende  
Angehörige
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Kontakt:
williner.nicole@gmail.com

www.frauenverein-uttigen.ch

CHRABU-TRÄFF
DDuu bbiisstt hheerrzzlliicchh wwiillllkkoommmmeenn!! 

 
Wer:

alle Kinder von 0-jährig bis 
Kindergartenalter in Begleitung eines 

Erwachsenen
  

DDoonnnneerrssttaagg vvoonn 0099::0000--1111::0000 UUhhrr 

22. August

5. / 19. September

17. Oktober

7./21. November

5. Dezember

Ohne Anmeldung / unverbindlich

  
 

 



Gemeindeblatt Uttigen September 2024| Seite 24

Musikgesellschaft Uttigen                         

Save the date: 

• Unser Unterhaltungskonzert mit Theater findet am 22., 23. und 24. November 
2024 im MZG Uttigen statt.

• Das Spaghetti-Essen im MZG Uttigen findet am Sonntag, 30. März 2025 statt. 
Unterstützt werden wir durch unsere Gäste des Projektes «zäme es 
Instrumänt lehre oder uffrüsche».

Herzlichen Dank…

…für Ihre Unterstützung, sei es in Form von Applaus, Besuchen von Anlässen, 
Geldspenden, einer Passivmitgliedschaft oder der Spende eines Musikstückes! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten auch Sie gerne unser Passivmitglied
werden? Dann ungeniert den Talon, unten auf dieser Seite, ausfüllen und einem 
Aktivmitglied der MGU abgeben oder an MGU Uttigen, 3628 Uttigen senden.

Auf unserer Website www.mguttigen.ch finden Sie immer die 
aktuellsten Informationen.

Mit grosser Freude begrüssen wir Sie gerne an unseren nächsten Auftritten.

Bis dahin wünscht Ihnen die MGU beste Gesundheit und schickt Ihnen 
musikalischeGrüsse.




